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Im Verkehrsentwicklungsplan für die Stadt Emden wird sehr intensiv auf 
die Situation des Radverkehrs eingegangen. Die Stadt Emden besitzt gute 
Vorraussetzungen für eine erfolgreiche Radverkehrsförd erung. Das Fahr-
radfahren in Ostfriesland hat eine lange Tradition. T opographie, eine kom-
pakte Struktur des Kernstadtbereichs und ein gutes Gerü st radverkehrsre-
levanter Infrastruktur sorgen für gute Ausgangsbedingun gen. Der derzeit 
in Emden vorhandene Radverkehrsanteil im Binnenverke hr liegt bei ca. 22 
% und ist in den nächsten Jahren mit geeigneten Mittel n durchaus noch 
steigerungsfähig. Eine Förderung des Radverkehrs als gle ichberechtigtes 
Verkehrsmittel im städtischen Verkehr wird dabei angest rebt.  

Mit der Novelle der StVO aus dem Jahre 1997 erging d er Auftrag an die 
Städte und Gemeinde sowie alle übrigen Baulastträger,  die vorhandenen 
Radverkehrsanlagen einer Überprüfung gemäß StVO-Nove lle zu unterzie-
hen bzw. zu untersuchen, an welchen Hauptverkehrsstraß en eine benut-
zungspflichtige Radverkehrsanlage überhaupt vorgehalt en werden muss. 
Zu den zu überprüfenden Radverkehrsanlagen gehören n eben den getrennt 
geführten Radwegen auch Radfahrstreifen sowie gemeinsa me Geh- und 
Radwege.  

Die grundsätzliche Notwendigkeit von Radverkehrsanlag en ergibt sich 
dann, wenn aus Verkehrssicherheitsgründen eine Benutzun gspflicht bzw. 
eine benutzungspflichtige Radverkehrsanlage erforderl ich ist. Hierbei sind 
Kriterien zur Verkehrsbelastung und Verkehrsbedeutung der Straße sowie 
der Verkehrsablauf zu berücksichtigen. Weiterhin sind E influssgrößen zur 
straßenräumlichen Gesamtsituation von Bedeutung. Hiera us ergibt sich 
eine Unterscheidung in Netzabschnitte mit oder ohne B enutzungspflicht 
bzw. Radwegvorhaltpflicht. Abschnitte ohne Benutzung spflicht brauchen 
nicht zwingend überprüft zu werden. Diese können stil lgelegt oder als 
“andere Radwege” ohne Beschilderung und Benutzungspfli cht weiterhin 
benutzt werden. Die im Rahmen der Zustandsanalyse zu berücksichtigen-
den Rahmenbedingungen führen zu dem Ergebnis, dass an  allen innerstäd-
tischen Hauptverkehrsstraßen Radverkehrsanlagen vorgeha lten werden 
sollten. Seitens der Stadt Emden ist in den vergangene n Jahren eine Über-
prüfung durchgeführt worden, wobei in nicht StVO- k onformen Bereichen, 
in denen eine Radverkehrsanlage nicht zwingend erfor derlich war, die Be-
schilderung entfernt wurde. Daher entstand im Bereich  Uphuser Stra-
ße/Wolthuser Straße beispielsweise ein „Anderer Radweg“. 

Auf der Grundlage der Untersuchungen, die das derzeit ige Radwegenetz 
der Stadt Emden beschreiben sowie unter Einbeziehung unabhängig ge-
führter Wege und sonstiger grundsätzlich denkbarer Radr outen ist eine 
Neukonzeption bzw. Ergänzung des bestehenden Radwegen etzes vorge-
sehen. Hierbei ist die Berücksichtigung aller relevant er Quellen und Ziele 
der einzelnen Stadtteile Emdens notwendig. Hinsichtli ch der Führung und 
Dimensionierung von Radwegen sind ebenfalls die Nutzer gruppen von 
großer Bedeutung. Dazu zählen sowohl die „Alltagsradf ahrer” als auch der 
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Freizeit-, Erholungs-, bzw. Tourismusverkehr, die unte rschiedliche Ansprü-
che an den Fahrkomfort, die Direktheit und die subje ktive Verkehrssicher-
heit stellen. Auf der Grundlage des vorhandenen Radwe genetzes werden 
innerhalb der vorliegenden Untersuchung Vorschläge  

– zu einem sicheren, durchlässigen und attraktiven Grund netzes für den 
Alltagsverkehr, 

– zu einem attraktiven Nebennetz - abseits der Hauptro uten im Kraftfahr-
zeugverkehr - insbesondere für den Freizeitradverkehr , 

– zur Anbindung der Stadt an regionale und überregion ale Radrouten für 
den Erholungs-/ und Tourismusverkehr sowie 

– zur Bereitstellung einer attraktiven, ergänzenden In frastruktur gemacht.  

Große Bedeutung hat in diesem Zusammenhang die Verbesse rung und 
Vereinheitlichung der (�
)*����
+
 , die erreicht werden kann durch 

– eine flächenhafte Erhöhung der Netzdichte durch Sch ließen vorhande-
ner Lücken (wie z. B. in der Ringstraße) bzw. Schaff ung eines engma-
schigen Radwegenetzes für den Alltagsverkehr und eine s attraktiven 
Wegenetzes für den Freizeitverkehr, 

– den Abbau von Wartezeiten an Lichtsignalanlagen (beson ders relevant 
im Bereich wichtiger Hauptrouten der Radfahrer; in Einzelfällen zu un-
gunsten anderer Verkehrsteilnehmer), 

– die Herstellung kürzerer Verbindungen für weitläufig e Radwegeführun-
gen (besonders wichtig im Hinblick auf größere Distanz en, da die Um-
wegbereitschaft mit zunehmender Entfernung abnimmt),  

– die Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer in Gege nrichtung, 
– die Hinweise auf Durchlässigkeit von Sackgassen für den  Radverkehr 

sowie 
– Sicherung und Ausbau von Verbindungen des Radverkehrs,  die bereits 

heute ein hohes Verkehrsaufkommen aufweisen (z. B. im Nahbereich 
der Schulen sowie dem Stadtzentrum). 

Neben den Möglichkeiten zur Verbesserung der Netzqual ität ist der Aspekt 
der �
	��
��*����
+
  zu behandeln. Die für Radfahrer wichtigen Verbin-
dungsstrecken sollten folgende Merkmale aufweisen: 

– ebene Straßen- und Radwegbeläge zur Steigerung des F ahrkomforts,  
– ein attraktives städtebauliches und/oder landschaftlich es Umfeld, 
– ein möglichst geringes Kraftfahrzeugverkehrsaufkommen zur Gewähr-

leistung geringer Immissionsbelastungen und Sicherheitsg efährdungen, 
– langsame Geschwindigkeiten im Kraftfahrzeugverkehr (b ei Angleichung 

der Geschwindigkeiten Pkw/Rad werden Überholvorgänge  seltener und 
Unfälle treten weniger häufig auf bzw. fallen nicht  so folgenschwer 
aus) sowie 

– eine ausreichende Beleuchtung der Verkehrwege zur Si cherung ihrer 
Benutzbarkeit auch in den Abend- und Nachtstunden (g ilt besonders 
für die unabhängig geführten Wege in Emden, da bei d en straßenbe-
gleitenden Führungen der Radfahrer in der Regel ein e Beleuchtung vor-
handen ist) und die Gewährleistung des Winterdienstes. 
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Ein weiterer notwendiger Bestandteil zur Förderung e ines qualitativ hoch-
wertigen Radwegenetzes für Emden ist ferner die Weiter entwicklung der 
�	�+�)���������	��
	�

�	 . Dazu zählen  

– die Beschilderung und Wegweisung von Ortsteilverbindung en und 
Freizeitzielen, die zur Zeit nur vereinzelt und une inheitlich in Emden und 
Umgebung vorzufinden sind, 

– eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit, die neben dem Hervorheben der 
Vorteile der Fahrradnutzung (z. B. keine Schadstoffb elastungen, Zeit-
vorteile, kein Lärm, Gesundheitsförderung u.ä.) weit ere wichtige In-
formationen in Bezug auf das Radfahren aufzeigt (z.  B. Bestimmungen 
der StVO) sowie 

– die Schaffung qualitativ hochwertiger und funktiona ler Abstellanlagen 
bzw. das Ersetzen veralteter Anlagen  an wichtigen Zi elpunkten des 
Alltags- und Freizeitradverkehrs (z. B. an Erholungs-  und Freizeiteinrich-
tungen, Schulen, öffentlichen Gebäuden). 

Darüber hinaus werden flankierende Maßnahmen zu baul ichen Details und 
zur Wegweisung von Radwegen sowie ergänzende Empfehlun gen z. B. zu 
begleitenden Kartenmaterial gegeben. 

Radkarten und spezifisches Informationsmaterial müssen da zu erstellt und 
mit den regionalen Radwanderkarten abgestimmt werden . Zudem kann die 
Förderung des Radverkehrs im Rahmen des Verkehrsentwic klungsplans 
imagefördernd im Sinne eines sanften Tourismus und viel leicht sogar einer 
Gewinnung neuer Gästegruppen wirken.   

Die Neukonzeption der Radverkehrsplanung in Emden ist  insgesamt als ei-
ne Angebotsplanung zu verstehen, um Anteile des innerö rtlichen motori-
sierten Individualverkehrs (MIV) auf das Fahrrad zu ve rlagern. Diesem As-
pekt kommt gerade aufgrund der weiter ansteigenden K raft-
fahrzeugverkehrsstärken und der davon ausgehenden Lärm - und Abgasbe-
lastungen sowie Sicherheitsgefährdungen eine immer gr ößere Bedeutung 
zu. Das verbesserte Angebot im Radverkehr sollte durch gezielte Öffent-
lichkeitsarbeit an die Einwohner und Gäste Emdens weit ergegeben werden 
und damit zur Bewusstseinsbildung beitragen. Das im Rah men der Be-
trachtung des fließenden Kraftfahrzeugverkehrs entwi ckelte Alternativsze-
nario geht davon aus, dass  der Radverkehrsanteil von c a. 22 % derzeit 
auf 25 % im Jahr 2020 steigen kann. Das bedeutet eine  Zunahme an 
8.000 Wegen auf 40.000 Wege/Tag im Radverkehr. 

Angestrebt wird ein Radverkehrskonzept, das zur Entwic klung einer ,-��	.
	���	����������� �
��
/ �����  beiträgt. Unter Berücksichtigung der StVO 
ist es möglich, den Radverkehr in Zukunft angemessener zu gestalten und 
bereits mit einfachen, kostengünstigen Mitteln (z. B. durch Öffnung von 
Einbahnstraßen für Radfahrer entgegen der Fahrtricht ung oder der Einrich-
tung von Fahrradstraßen) zu fördern. Grundvoraussetzun g für ein „Fahr-
radfreundliches Emden“ ist es, ein fahrradfreundliches K lima zu schaffen 
und zu fördern. Darunter fällt die Förderung des Rad verkehrs im Verbund
mit den anderen Verkehrsmitteln des Umweltverbundes sow eit dies inner-
halb des kommunalen Handlungsspielraumes möglich ist.  Eine offensive 



34: Konzeptbausteine der Planungsüberlegungen

z. B. durch:

Schaffung eines
städtebaulich oder
landschaftlich reiz-

vollen Umfeldes

Steigerung des
Fahrkomforts

Gewährleistung
langsamer Ge-
schwindigkeiten
im Kfz-verkehr

Sicherung einer
ausreichenden
Beleuchtung

Gewährleistung
geringer

Immissions-
belastungen

und Sicherheits-
gefährdungen

Tourismusrad-
verkehr

Alltagsradverkehr Freizeitradverkehr

Konzeptbausteine

Verbesserung der
Netzqualität

z. B. durch:

Gewährleistung
hochwertiger und
funktionaler Fahr-
radabstellanlagen

Verbesserung der
Beschilderung und
Wegweisung von
Radrund-, Rad-

wander- und Fern-
wanderrouten

verstärkte Öffent-
lichkeitsarbeit zur

Förderung des
Radverkehrs

Verbesserung der
Streckenqualität

Verbesserung der
ergänzenden Fahr-
radinfrastruktur

z. B. durch:

flächenhafte Erhöh-
ung der Netzdichte

Abbau von Warte-
zeiten an LSA

Schaffung zusätz-
licher Überquer-

ungshilfen

Herstellung kürzerer
Verbindungen

Öffnung
von Einbahnstraßen

Sicherung und Aus-
bau von Verbind-

ungen
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Vermarktung der Angebote und Aktivitäten, die zur F örderung des Rad-
verkehrs ergriffen werden, und die Information der E mder Bürger ist 
darüber hinaus von besonderer Bedeutung. Ein „Fahrradf reundliches Em-
den“ ist in diesem Zusammenhang als ein Produkt zu betra chten, welches 
am aktiv Markt vertreten sein muss, um die gewünschten Erfolge (Modal-
Split- Veränderung, Tourismusförderung) zu erzielen. 

Eng verbunden mit der Öffentlichkeitsarbeit ist die Z usammenarbeit mit 
örtlichen Verbänden und Interessenvertretern sowie dem  Einzelhandel und 
den Arbeitgebern in der Stadt. Programme zur Förder ung des Fahrradver-
kehrs beim „Wegezweck Arbeit“ können in Zusammenarbeit m it dem je-
weiligen Arbeitgeber erarbeitet werden. Letztendlic h gehört auch die Be-
reitschaft von öffentlichen Personen (Schlüsselpersonen ) der Stadt dazu, 
sich aktive am Radverkehr zu beteiligen. Beispiele sin d hier Aktionstage 
und Einzelveranstaltungen oder auch die so genannte V orbildfunktion, z.B. 
durch die tägliche Nutzung des Fahrrades als Verkehrsmi ttel auf dem Weg 
zur Arbeit. 

Zusammenfassend sind in Bild 34 die Konzeptbausteine der  Planungsüber-
legungen in einer Gesamtübersicht dargestellt. 

!$�� 0��
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Die Zustandsanalyse ist in zwei Arbeitsschritte unterteil t, die im Wesentli-
chen unabhängig voneinander zu betrachten sind, sich  andererseits aber 
auch gegenseitig beeinflussen. Zunächst ist nach Durchfü hrung der Ver-
kehrserhebungen im MIV eine erneute Überprüfung der Radverkehrsanla-
gen an den Hauptverkehrsstraßen nach der StVO vorzune hmen. Danach 
ist auch das verbleibende Straßen- und Wegenetz der St adt Emden zu be-
trachten, um dieses ggf. in die Netz- und Routenplanu ng mit einzubezie-
hen. Neben einer umfangreichen Bereisung auch dieses N etzes ist die 
Analyse der Quellen und Ziele, die Bewertung von Bar rieren und Mängeln 
sowie die Auswertung von Unfallstatistiken vorzunehmen.  

Im weiteren Verlauf werden die folgenden Literaturq uellen mit in die Ana-
lyse einbezogen: 

– Straßenverkehrs-Ordnung (StVO), BGBI. Vom 16. Novemb er 1970; 
einschließlich aller Änderungen bis zur 33. Änderungsv erordnung vom 
11. Dezember 2000 

– Allgemeine Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-O rdnung (VwV-
StVO), Veröffentlichung vom 22. Oktober 1998, zulet zt geändert am 
26. Januar 2001 

– Hinweise zur Beschilderung von Radverkehrsanlagen nach  der Allge-
meinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Ordnu ng (1998) der 
FGSV, Arbeitsgruppe Straßenentwurf 

– Richtlinien zur Markierung von Straßen (RMS), FGSV,  1980 
– Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 95), FGSV, 1995 
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Für die Stadt Emden besteht bereits entsprechend der N utzungsstruktur 
ein Grundnetz für den Radverkehr (Alltagsradverkehr) , das im Folgenden 
hinsichtlich seiner Lage im Straßennetz, der Radwegeb reiten, seines bauli-
chen Zustandes, der Linienführung etc. detailliert un tersucht und bewertet 
wird. Bild 35 zeigt das zur Zeit bestehende Radwegene tz (im Sinne der 
stärker frequentierten Strecken, nicht gleichzusetze n mit dem Vorhanden-
sein von Radverkehrsanlagen), wobei die Hauptrouten d urch rote Linien, 
Nebenrouten, die die einzelnen Wohngebiete an das Rad wegenetz anbin-
den blau, die Radverkehrsführung der Radwanderwege g rün und sonstige 
radverkehrsrelevanten Wege entlang der Wallanlagen gel b dargestellt sind. 
Bild 36 beinhaltet eine Übersicht über ausgewiesenen R adverkehrsanla-
gen, die entlang der Haupt- und Nebenrouten innerha lb des Emder Auto-
bahnringes vorhanden sind. 

Um den Freizeitradverkehr in Emden in Zukunft angem essener gestalten 
zu können, sollte das Radwegenetz, das für den Erholu ngs- bzw. Touris-
musradverkehr in der Stadt Emden besteht, ebenfalls hi nsichtlich mögli-
cher Mängel und Defizite in seinem baulichen Zustand analysiert werden. 
Das derzeitige Radwegenetz für den Freizeitverkehr b ietet Radrund-, Rad-
wander- und Radfernwege an, die zum einen vom “Ausgan gspunkt” Em-
den aus genutzt werden können. Bei diesen regionalen Radrundwegen 
sind vor allem die ”Friesische Mühlentour“, die ”Friesenro ute Rad up Pad“ 
und die ”Internationale Dollart-Route“ zu nennen. Zum  anderen sind diese 
Radwege - insbesondere die Fernradwege - in das Radwan dernetz “Rad-
route Dortmund-Ems-Kanal” bzw. ”Ems-Jade-Wanderweg“ int egriert, die 
u.a. in den von der Landesvermessung und Geobasisinforma tionen Nieder-
sachsen (LGN) herausgegebenen Radwanderkarten ausgewiese n sind. Die 
verschiedenen Radwanderwege bzw. Ausschnitte davon sind  ebenfalls in 
Bild 35 dargestellt. 

Bild 37 zeigt nunmehr das Ergebnis der Überprüfung de r Radverkehrsanla-
gen. Im einzelnen ist zu erkennen, dass 

– im Innenstadtbereich die Breite der Radfahrstreifen g ering, teilweise 
sehr gering sind, 

– im Bereich der Auricher Straße der Radweg durch zah lreiche Grund-
stückzufahrten uneben ist, 

– in nicht StVO- konformen Bereichen, in denen eine R adverkehrsanlage 
nicht zwingend erforderlich ist, die Beschilderung be reits entfernt wur-
de und „Andere Radwege“ entstanden sind, 

– einzelne problematische Bereiche durch Abschnitte ohn e Benutzungs-
pflicht oder geringe Breite vorhanden sind und 

– im Bereich der Hauptverkehrsstraßen vereinzelte Netzl ücken (Zwischen 
beiden Bleichen, Nesserlander Straße) bestehen. 

!$�$�� 3����
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Im Folgenden sind alle Punkte stichpunktartig zusammen gestellt, die sich 
im Rahmen der Untersuchung als verbesserungsfähig oder als Barriere, 



35: Bestehendes Radverkehrsnetz innerhalb des Emder Autobahnringes
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(VZ 241) getrennter Rad- und Gehweg

(VZ 241) getrennter Rad- und Gehweg
(auch in Gegenrichtung)

(VZ 240) gemeinsamer Rad- und Gehweg

(VZ 240) gemeinsamer Rad- und Gehweg
(auch in Gegenrichtung)

+ (VZ 239, Zz 1022-10) Gehweg, Radfahrer frei

+ (VZ 239, Zz 1022-10) Gehweg, Radfahrer frei
(auch in Gegenrichtung)

(VZ 237) Radweg, Radfahrstreifen

(VZ 237) Radweg, Radfahrstreifen
(auch in Gegenrichtung)

“Anderer Radweg”

Schutzstreifen (Angebotsstreifen)

Tempo 30-Zone

36: Vorhandene Radverkehrsanlagen entlang von Hauptverkehrs- und Nebenstraßen
(Stand 2002)
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37: Überprüfung der Radverkehrsanlagen innerhalb des Emder Autobahnringes

Befahrbarer Weg uneben

Tempo 30-Zone

Breite gering

Breite sehr gering

Radverkehrsanlage in akzeptablem Zustandg

Abschnitte ohne benutzungspflichtige Radverkehrsanlage
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Mängel oder Defizite erhoben worden sind (Stand 2002 ). In Bild 38 sind 
die Punkte noch einmal differenziert dargestellt. Au fgelistet sind nicht nur 
die ordnungsrechtlichen Mängel, sondern auch die ver besserungswürdigen 
Punkte, die ein hochwertiges attraktives Radwegenetz voraussetzt. Eine 
Fotodokumentation der beschriebenen Mängel ist in Anh ang III „Analyse 
der Radverkehrsanlagen“ zusammengestellt. 

4�	����	��
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– Unebene Fahrbahn an Grundstückszufahrten, z.T. fehlen de Markierun-
gen und ungepflegter Radweg 

– Z.T. nicht ausreichende, uneinheitliche Beschilderung   
– LSA- Masten und Haltelinien behindern zügige Fahrt u nd verursachen 

Konfliktbereiche (LSA- Masten mit Haltelinien zwische n Geh- und 
Radweg müssen von Radfahrern beachtet werden) 

– Keine einheitliche Anordnung der Streuscheiben 

(��
&	�
	�5��
– Radfahrstreifen z.T. ohne Benutzungspflicht durch feh lende StVO- 

Konformität 
– Im Zuge des Haupteinkaufsbereich schmale Radfahrstreife n, wenig 

Aufstellflächen 
– Fehlende farbliche Abhebung des Radfahrstreifens zwisc hen Philoso-

phenweg und Blumenbrückstraße 
– Mangelnde Aufstellfläche am Knotenpunkt Philosophenwe g, keine 

Radverkehrsführung im Knotenpunktbereich 
– Fehlende Linksabbiegemöglichkeit von der Neutorstraße  in Agterum 
– Fehlende Regelung der Radverkehrsführung in die Olde rsumer Straße 
– Keine einheitliche Regelung zur Freigabe der Fußgän gerzone 

-����	��
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– Fehlende Einfärbung des Radfahrstreifens in der Falder nstaße/An der 

Bonnesse in den Bereichen mit StVO- konformer Breite 
– Z.T. sehr schmaler Radfahrstreifen 
– Engstelle im Bereich Martin-Faber-Straße durch Überl eitung auf Geh-

weg „Radfahrer frei“ 
– Problembereich Einfahrt Mühlenstraße (Dollart-Route)  

��

���	��
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– Unebener Radweg durch Grundstückszufahrten; Engstellen  im Bereich 

Friesland durch Masten und Parkbuchten 
– Netzlücke von Realschule Herrentor über Jahnstraße n ach Borßum 
– Einengungen im Bereich Friesland durch Parkbuchten u nd Hindernisse 
– Unfallpotenzial durch Befahren des Radweges im Zweir ichtungsver-

kehr; fehlende angepasste Knotenpunktgestaltung 
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– Unfallpotenzial durch Befahren des Radweges in der L arrelter Straße in 

Zweirichtungsverkehr 
– Problematische Sichtverhältnisse am Knotenpunkt Wassertur m durch 

Zweirichtungsradverkehr 
– Fehlende Einfädelspur für Radfahrer aus der Ringstraße  am Knoten-

punkt Ringstraße/Abdenastraße



38: Punktuelle Mängelübersicht (Stand 2002)

0 500 m200

Überquerungshilfe, Furt fehlt / ungünstig gestaltet

Beschilderung, Ampelscheibe fehlt / ist falsch

Konfliktbereich

Fahrradabstellanlage fehlt / ist veraltet

Hindernis / Engstelle

Mangelhafte Knotenpunktgestaltung / unübersichtlich

Behinderung durch Einbahnstraßenregelung

Fahrbahnbelag in schlechtem Zustand

Hindernis / Engstelle
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Radwegbreite sehr gering

Radverkehrsanlage auch in Gegenrichtung
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– Gestaltung der Aufstellflächen im Knotenpunkt Boltent orstraße führt zu 
Konflikten 

– Uneinheitliche LSA- Streuscheiben im Bereich der Kno tenpunkte U-
bierstraße, Zweiter Polderweg, Boltentorstraße und de r Zufahrt zum 
neuen Kino 

;�����	63&�
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– Keine Radverkehrsanlage in der Straße Zwischen beiden  Bleichen 
– Z.T. schlechter Zustand des „Anderen Radweges“ in der Wol thu-

ser/Uphuser Straße 
– Umlaufsperren im Bereich der Querung der Wallanlagen behindern aus 

Sicherheitsaspekten die Fahrt 
– Problematisches Ende der Radverkehrsanlage im Bereich Außer dem 

Nordertor 

4��<&�����&�6-	�����
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– Uneinheitliche Beschilderung der Radverkehrsanlagen, z.T. veraltet 
– Engstellen im Bereich der DBAG; geringe Radwegbreite n über einen 

längeren Abschnitt 
– Fehlende Knotenpunktgestaltung für den Radverkehr im  Bereich Zur 

Klappbrücke/Zu den Hafenbecken und Nesserlander Stra-
ße/Hansastraße 

(����	��������
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– Netzlücke im Bereich Nesserlander Straße  
– Keine durchgehende Radverkehrsverbindung über den Kn otenpunkt Fri-

siastraße/Niedersachsenstraße 
– „Andere Radweg“ in der Frisiastraße in schlechtem Zustan d 
– Fehlende Knotenpunktgestaltung am Knotenpunkt Frisiast raße/Nieder-

sachsenstraße 
– Mangelhafte Gestaltung der Nesserlander Straße im Bere ich Ringstraße 

bis zur Klappbrücke 

7&�
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– Im gesamten Bereich Radverkehrsanlagen ohne Kennzeich nung der Be-

nutzungspflicht; Ausbau und Nachbesserung als benutzungsp flichtige 
Anlage zur Schulwegsicherung langfristig sinnvoll 

– Fehlende Beschilderung der Grasstraße als Zufahrt zu de n Wallanlagen 
und als Alternative zur Boltentorstraße 

– Fehlende Radverkehrsführung im Knotenpunkt Steinweg/ Früchteburger 
Weg für den Schülerverkehr 

– Umlaufsperren behindern Fahrt bei Überquerung der Bo ltentorstraße; 
fehlende Querungsmöglichkeit im Bereich der Boltento rstraße 

"����
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– Netzlücke in der Ringstraße zwischen dem Knotenpunkt Große Stra-

ße/Ringstraße und der Abdenastraße 
– Fehlende Radverkehrsführung am Knotenpunkt Ringstraße /Große Stra-

ße 
– Fehlende Radverkehrsführung am Knotenpunkt Am Delft/ Ringstraße/ 

Nesserlander Straße 
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– Fehlende Fahrtmöglichkeit entgegen der Einbahnstraße nregelung in der 

Eggenastraße  
– Unvermitteltes Ende des Radweges in der Hansastraße 
– Ungünstige Gestaltung des Bahnhofsvorplatzes für Radfah rer 
– Mangelhafte, veraltete oder fehlende Abstellanlagen an den meisten 

öffentlichen Gebäuden und Freizeiteinrichtungen 
– Fehlende Anpassung der Brücken am Treckfahrtsweg und i n der Thea-

terstraße für den Radverkehr 
– Schlechter Zustand der „Anderen Radwege“ im Bereich C irksenastraße 

und Geibelstraße 
– Keine einheitlichen Informationspunkte für Radfahrer  
– Umlaufsperren behindern die Fahrt im Zuge der Wallanl agen und an der 

Kesselschleuse 

!$�� (�
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Für die Entwicklung eines Radwegenetzes sind zunächst d ie Quell- und 
Zielbeziehungen (s. Bild 39) im Radverkehr zu ermitt eln. Die Quellen des 
Verkehrsaufkommens stellen die mehr oder weniger zusamm enhängenden 
Wohngebiete der einzelnen Stadtteile Emdens dar. Die verkehrsrelevanten 
Ziele gliedern sich in solche mit lokaler Bedeutung (Stadtteilebene) und 
solche mit gesamtstädtischer Bedeutung (Stadtebene). Si e lassen sich 
nach Zielen im Alltagsverkehr und im Freizeit- bzw. Tourismusverkehr un-
terscheiden.  

Zu den Zielen des Radverkehrs auf Stadtteilebene zähl en primär 

– die Grund- und Hauptschulen, 
– die Kindergärten, 
– die Spielplätze, 
– die ÖPNV-Haltestellen (Bike&Ride), 
– die wohnungsnahen Grünanlagen, Schrebergärten, Sport stätten, Fried-

höfe sowie 
– die Nahversorgungseinrichtungen. 

Bedeutende Ziele des Radverkehrs auf Stadtebene sind 

– die Emder Innenstadt (Zentraler Einkaufsbereich), 
– touristische Ziele, z.B. der Alte Binnenhafen, die Ke sselschleuse etc., 
– die weiterführenden Schulen (z.B. Fachhochschule, Re alschule, Gym-

nasien, Berufsschulzentrum usw.), 
– der Hauptbahnhof (Bike&Ride), 
– die Arbeitsplatzschwerpunkte, wie z.B. das VW-Werk, Thy ssen Nord-

seewerke und Preußen Elektra), 
– öffentliche Einrichtungen mit vermehrtem Publikumsve rkehr (z.B. Ar-

beitsamt, Finanzamt, Post, Polizei usw.), 
– Gewerbegebiete (vielfältige Einkaufsmöglichkeiten),
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– das Krankenhaus, 
– die verschiedenen Sport-, Kultur- und Freizeiteinric htungen (BSV Ki-

ckers Emden, Nordseehalle, Kunsthalle, Theater, Hallen - und Freibad, 
Kino usw.), 

– die Jugendherberge und der Campingplatz, 
– der Borkum-Anleger und der Seedeich, 
– die städtischen Grün- und Wallanlagen sowie 
– die Friedhöfe (Stadtfriedhof Tholenswehr und Bolardu s Friedhof). 

Außerdem übernehmen die Wohnungsschwerpunkte, die bish er nur als 
Quellen des Radverkehrsaufkommens ausgewiesen wurden, g leichzeitig 
auch Zielfunktionen (z.B. gegenseitige Besuche der Be wohner verschiede-
ner Wohngebiete). 

!$�$�� 3�������������
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Für ein Wunschliniennetz werden die dargestellten Que llen und Ziele mit-
einander verbunden. Für den Radverkehr entsteht ein aus ideal gradlinigen 
Verbindungen bestehendes Wunschliniennetz. In Bild 40 i st das Wunschli-
niennetz für den Radverkehr dargestellt. Wegen der Vi elzahl der möglichen 
Beziehungen sind - aus Gründen der Übersicht - nicht alle Verflechtungen 
kartiert. Vielfach liegen die verschiedenen Ziele je doch nah beieinander (z. 
B. sind Sportplätze und -hallen häufig in der Nähe v on Schulen angeord-
net). Es würden sich daher oftmals ähnliche Wunschrouten  ergeben. Eine 
gesonderte Beschreibung bzw. Darstellung erübrigt sich somit. Für den 
Freizeit- bzw. Erholungsradverkehr gelten andere Rah menbedingungen als 
für den Alltagsradverkehr. Das Wunschliniennetz ist somit  stärker am All-
tagsradverkehr orientiert und für den Freizeitverkeh r muss eine gesonderte 
Netzbetrachtung vorgenommen werden. 

Primäre Bedeutung (Wunschlinien der 1. Kategorie) ha ben die Verbindun-
gen der Wohnschwerpunkte mit der Innenstadt als Einkauf sschwerpunkt 
der Stadt Emden sowie mit den weiterführenden Schule n. Es handelt sich 
hierbei um Hauptverbindungen, die bereits heute eine  rege Nachfrage 
durch die Radfahrer aufweisen und die bei entspreche ndem Standard noch 
stärker frequentiert würden. Hauptverbindungen überl agern sich zumeist 
mit den Hauptverkehrsstraßen des fließenden Kraftfahr zeugverkehrs und 
sind direkt zu führen, da auf ihnen größere Entfernu ngen zurück gelegt 
werden. Aufgrund der hohen Bedeutung sollen Hauptrou ten einen hohen 
Ausbaustandard aufweisen und eine unterbrechungsfreie F ahrt ermögli-
chen.  

Im Nahbereich der City liegen eine Reihe weiterer w ichtiger Ziele wie der 
Emder Hauptbahnhof, das Ostfriesische Landesmuseum, die K unsthalle, 
der Alte Binnenhafen, das Arbeitsamt usw., für die auf  eine Ausweisung 
von Wunschrouten aus den oben genannten Gründen verzi chtet wird. 

Die Verbindungs- und Zubringerrouten der 2. Kategori e haben die Funktion 
wichtiger Verbindungen zwischen den Hauptrouten des Radverkehrs. Die 
Verbindungs- und Zubringerrouten übernehmen ergänzen de und verdich-
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tende Aufgaben. Von Bedeutung sind Verpflechtungen d er Siedlungs-
schwerpunkte untereinander (Stadt- bzw. Ortsteilverbi ndungen) sowie 
Verbindungen mit 

– den Grund- und Hauptschulen, 
– den Hauptfreizeiteinrichtungen (Sportanlagen und Ha llenbad), 
– den Arbeitsschwerpunkten (VW-Werk, Thyssen Nordseewerke, Preu-

ßen Elektra) 
– den Gewerbegebieten (Harsweg und Ubierstraße) sowie 
– dem Borkum-Anleger. 

Neben der Berücksichtigung der Quellen und Ziele für  den Alltagsverkehr 
sowie ihrer geradlinigen direkten Verbindung, sind di e Belange des Frei-
zeit-, Erholungs- bzw. Tourismusradverkehrs in die Plan ung einzubeziehen. 
Emden bietet eine landschaftlich reizvolle Umgebung mit einer Reihe inte-
ressanter Ziele. Anzuführen sind u.a. 

– die Kunsthalle in Emden, 
– das Ostfriesisches Landesmuseum, 
– das Museumsschiff „Deutsche Bucht“; Seenotrettungskreuzer „G eorg 

Breusing“, 
– das Emder Hafentor, 
– der West-Mole Ems-Kai, 
– die Große Kirche Emden (Johannes a Lasco Bibliothek),  
– die Vrouw Johanna Mühle, 
– die Kesselschleuse, 
– das Schöpfwerk Knock, 
– „Dat Otto Huus“, 
– das Bunkermuseum, 
– der Naturerlebnispark „Ökower“ in Borßum, 
– das Uphuser Meer sowie 
– die naheliegende Nordseeinsel Borkum. 

Für den Erholungsradverkehr ist das Aufzeigen von Wunsch linien im Sinne 
möglichst idealer gradliniger Verbindungen zwischen d en Quellen und Zie-
len i.d.R. nicht sinnvoll und wird so nicht nachgefra gt. Vielmehr sollte eine 
Erschließung der Ziele untereinander durch attraktiv e Radrundwanderwege 
erfolgen. Diese sind vorwiegend in einer ansprechenden  Umgebung zu 
führen. Ferner sollten sie möglichst keinen oder wenig  Kraftfahrzeugver-
kehr aufweisen, um einen hohen Freizeit- und Erholun gswert zu gewähr-
leisten. 

!$�$�� "&�
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Im folgenden werden die Streckenverläufe der einzel nen Hauptverbindun-
gen sowie der netzergänzenden Verbindungs- und Zubrin gerrouten be-
schrieben. Im Stadtgebiet Emden können die Ost-West- un d die Nord-Süd-
Achse als wichtige Durchgangsrouten angesehen werden. I n Bild 41 sind 
die Haupt- und Nebenrouten in einem Gesamtkonzept da rgestellt. Die Ne-
benrouten erfüllen in Emden vordringlich die Funkti on die Stadtteile zu 
verknüpfen. Die Verbindung der Stadtteile, die im m otorisierten Verkehr 



41: Haupt- und Nebenrouten - Gesamtkonzept
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allein im Bereich des Hauptnetzes erfolgt, ist durch d ie Vielzahl an Kanälen 
im Stadtgebiet im MIV auf wenige Alternativen begre nzt. Für den Radver-
kehr sollten weitere Verbindungen abseits des Hauptlini ennetzes beste-
hen, um die Verbindungen kürzer und attraktiver gest alten zu können.  

����
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Die Hauptverbindung setzt sich zusammen aus der Aurich er Straße, der 
Neutorstraße, der Faldernstraße, der Martin-Faber Str aße und der Petku-
mer Straße. Diese Hauptroute verbindet die Stadtteil e Conrebbersweg, Ba-
renburg und Harsweg im Norden, das Herrentorviertel, Friesland, Borßum, 
Hilmarsum, Widdelswehr und Petkum mit dem Zentrum Emde n. Entlang 
dieser Route werden die Ziele im Bereich der Innensta dt und der Haupt-
bahnhof mit den einwohnerstarken Stadtteilen im Nord en und Südosten 
verbunden. 
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Die Hauptverbindung setzt sich zusammen aus der Aurich er Straße, der 
Neutorstraße und der Nesserlander Straße. Entlang diese r Route werden 
die Innenstadt, der Hafen und der Borkumanleger erre icht. 

����
.�����>�	�������	&�
��C�
.3��
�
Die Hauptverbindung erfolgt über die Larrelter Stra ße, die Abdenastraße, 
die Jungfernbrückstraße, Agterum, Zwischen beiden Ble ichen, die 
Wolthuser und die Uphuser Straße. Diese Verbindung ersch ließt die Stadt-
teile Wybelsum, Logumer Vorwerk, Twixlum, Larrelt, Co nstantia im Wes-
ten und die Stadtteile Uphusen und Wolthusen im Osten.  

Die restlichen als Hauptrouten eingezeichneten Straße n sind Routen zur 
Verbindung der beiden Durchgangsachsen im Stadtgebiet . Sie verknüpfen 
die beiden auf das Zentrum zulaufenden Durchgangsrou ten und ermögli-
chen die Verbindung aller wichtigen Quellen und Zie le. Diese Achsen sind 
beispielsweise: 

– Nord-Ost-Achse  
� Auricher Straße – Philosophenweg – Wolthuser/Uphuser S traße 

– Nord-West-Achse 
� Auricher Straße - Schützenweg, Steinweg, Boltentorst ra-

ße/Grasstraße – Abdenastraße/Larrelter Straße 
– West-Süd-Achse  

� Larrelter Straße - Schlesier/Fletumer/Hansastraße - Am  Tonnen-
hof/Südumgehung – Petkumer Straße 

� Larrelter Straße – Ringstraße – Nesserlander Straße – Am Tonnen-
hof/Südumgehung – Larrelter Straße 

� Larrelter Straße – Ringstraße - Große Straße – Neuto rstraße - 
Faldernstraße – Martin-Faber-Straße- Petkumer Straße  

� Larrelter Straße - Frisiastraße/Niedersachsenstraße 
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Die Verbindungs- und Zubringerrouten haben die Funkt ion wichtiger Ver-
bindungen zwischen den Hauptrouten und sind außerdem Zubringer aus 
den einzelnen Wohngebieten. Generell können alle Str aßen und Wege in-
nerhalb der Wohngebiete bzw. Ortsteile als Verbindung s- bzw. Zubringer-
routen angesehen werden. 

In Bild 41 ist das Radwegenetz in wünschenswerte Neben linien aufgeteilt 
die in Emden wichtige Funktionen zur Verknüpfung de r Stadtteile erfüllen. 
Dieses Netz aus zwei Ringen im Kernstadtbereich sollte a ls vollständiger 
Ring nur den Radfahrern und Fußgängern vorbehalten sein. Gekennzeich-
net ist der �����	���  der Stadt, der im Radverkehr noch vollständig genut zt 
werden kann. Großteils führt der Ring entlang der Wal lanlagen nördlich 
und entlang des Binnenhafens südlich des Kerns. Grundged anke der zwei-
ten Nebenlinie ist als �
��

���	���  die Verknüpfung der Stadtteile um den 
Innenstadtbereich untereinander. Dieser zweite Ring e rmöglicht sowohl im 
Bereich von Straßen, aber auch im Bereich von Radwa nderwegen und Ne-
benrouten eine dem Radfahrer vorbehaltene Verknüpfu ng der Stadtteile 
innerhalb des Autobahnringes. In Bild 41 sind im Zuge  dieses Konzeptes 
die fehlenden Verbindungen Constantia – Früchteburg/ Conrebbersweg und 
Herrentor – Transvaal/Port Arthur sowie eine mögliche  kürzere Verbindung 
von Conrebbersweg zum Gewerbegebiet Harsweg zu erken nen. 
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Die Routen des Radwegenetzes für ein "Fahrradfreundlic hes Emden" ent-
sprechen auf einzelnen Streckenabschnitten und an ein igen Knotenpunk-
ten derzeit noch nicht den im Planungsleitbild defin ierten Anforderungen 
bzw. formulierten Zielen.  

Bei den folgenden Strategien und Maßnahmenvorschläge n werden zu-
nächst Verbesserungen am Radwegenetz (Grundnetz), das v orwiegend 
dem Alltagsradverkehr dient, aufgezeigt. Teilweise ist  dieses identisch mit 
den Wegen, die auch im Freizeitradverkehr genutzt we rden. Die vorgese-
henen Maßnahmen kommen daher auch dieser Nutzergrupp e zu Gute. 
Weitere, allgemeine  Vorschläge zur Verbesserung des Ra dwegenetzes 
und der Realisierung eines Standards für Radverkehrsanl agen in Emden 
erfolgen in einer gesonderten Betrachtung.  
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Die anzuwendenden Maßnahmen sind zu unterscheiden in linienhafte und 
punktuelle Verbesserungen. Zu den streckenbezogenen bz w. ���������
���
8�5������  zählen z. B.: 

– der Ausbau der vorhanden Radverkehrsanlagen, 
– der Neubau bzw. die Verbreiterung straßenbegleitende r Radwege oder 

gemeinsamer Geh- und Radwege, 
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– der Neu- oder Ausbau unabhängig geführter Geh- und R adwege, 
– die Anlage von Schutzstreifen oder Radfahrstreifen, 
– die Öffnung von Einbahnstraßen für Radfahrer in Gege nrichtung  
– die Zulassung des Radverkehrs in Fußgängerbereichen zu bestimmten 

Tageszeiten sowie 
– die Einrichtung von Fahrradstraßen. 

Ergänzend können Hinweise auf erforderliche Geschwind igkeits-
beschränkungen und/oder ergänzende bauliche Maßnahme n zur Ge-
schwindigkeitsdämpfung im Kraftfahrzeugverkehr gegebe n werden. Die 
linienhaften Maßnahmen dienen vorrangig der Herstell ung neuer oder ver-
besserter Verbindungen im Radwegenetz und damit zur E rhöhung der 
Netzdichte sowie einer Erhöhung des Fahrkomforts. 

Unter Verkehrssicherheitsaspekten bedeutsamer erscheinen die ���

���.
����8�5������  an Einmündungen und Knotenpunkten. Zu den punktuel -
len Maßnahmen zählen z. B.: 

– die Verdeutlichung von Konfliktflächen durch Furtma rkierungen (Breit-
strich) oder nachträglicher Einfärbung von Radfahrer furten, 

– die optische Betonung von Überquerungsstellen (Baumto re, Material-
wechsel, Aufpflasterungen o. ä.), 

– die Bereitstellung von Überquerungshilfen (Mittelinse ln usw.), 
– Hinweise auf wünschenswerte Änderungen der Steuerung v on Licht-

signalanlagen zugunsten des Radverkehrs, 
– Beseitigung von Hindernissen auf den Fahrwegen des Rad verkehrs, 
– verbesserte Führung des Radverkehrs an Knotenpunkten (n icht-

abgesetzte Furten), 
– die Beseitigung von Sichthindernissen an Einmündungen (z. B. Zurück-

schneiden von Hecken oder Bäumen) sowie 
– Verbesserungen an Unterführungen und Brücken für den Fußgänger- 

und Radverkehr (z. B. Trennung Fuß- und Radverkehr,  bessere Be-
leuchtung). 

Auf ausführliche Angaben zu den angesprochenen Entwur fselementen 
wird z.T. verzichtet, da diese entsprechender Fachlit eratur entnommen 
werden können, wie z. B.: 

– den Empfehlungen für Radverkehrsanlagen (ERA 95) der  Forschungs-
gesellschaft für Straßen- und Verkehrswesen (FGSV), Arb eitsgruppe 
Straßenentwurf, 

– den Hinweise zum Radverkehr außerhalb städtischer Gebi ete ( H RaS 
02) der FGSV, Arbeitsgruppe Straßenentwurf sowie 

– den Hinweise zur Beschilderung von Radverkehrsanlagen nach der All-
gemeinen Verwaltungsvorschrift zur Straßenverkehrs-Or dnung (1998) 
der FGSV, Arbeitsgruppe Straßenentwurf. 

Für die Erarbeitung und Zusammenstellung der Maßnahme n für die einzel-
nen Routen werden wie bereits erläutert, die Ergebni sse der Überprüfung 
der benutzungspflichtigen Radverkehrsanlagen nach StV O-Novelle hinzu-
gezogen. Der ermittelte Handlungsbedarf an den benu tzungspflichtigen 
Radverkehrsanlagen nach StVO wird mit den Haupt- und  Nebenrouten ü-
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berlagert und entsprechender Handlungsbedarf ermittel t. Aus den Ergeb-
nissen der Überprüfung der Radverkehrsanlagen, der flä chendeckenden 
Bereisung und der Analyse der Radverkehrsunfälle sowie der konzeptionel-
len Arbeit werden die im Folgenden dargestellten Maß nahmenprogramme 
entwickelt. Es wurden auch Maßnahmen mit aufgenommen , die nach 
StVO nicht zwingend erforderlich sind, aber zur Stei gerung der Qualität 
des Radverkehrs beitragen. Unter diese Maßnahmen fällt  beispielsweise 
die einheitliche Anordnung von Streuscheiben. Nach S tVO kann der Rad-
fahrer im Rahmen der Fußgängersignalisierung bei abge setzten Furten die 
Fahrbahn fahrend überqueren. Da dies jedoch großteil s nicht bekannt ist, 
ist eine Einigung bei der Stadt erfolgt, Streuscheibe n für den Radfahrer an 
den LSA anzubringen, in deren Richtung das Queren de r Fahrbahn erlaubt 
ist. Die Einstufung der Maßnahmen erfolgt in kurzfrist ige und langfristige 
Ausbaumaßnahmen nach der StVO und Maßnahmen ohne Dri nglichkeit. 
Da punktuelle Engstellen mit einem Abstand über 30 m im Bereich des 
Radwegenetzes zwar störend aber nach StVO zulässig sind,  wenn eine 
lichte Breite des Radwegs mit 1 m vorhanden ist, werde n diese Punkte 
nicht in eine Dringlichkeitsreihung mit einbezogen. In den Bereich ohne 
Dringlichkeit fallen auch Maßnahmen, die nicht im V erlauf der Hauptroute 
liegen. Eine übersichtliche Darstellung der kurz- und  langfristigen Maß-
nahmen und der Maßnahmen ohne Dringlichkeit ist aus B ild 42 ersichtlich. 
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Aufgrund der hohen Verkehrsstärken sollten auf der gesa mten Strecke 
benutzungspflichtige Radverkehrsanlagen vorhanden sein .  
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Die derzeitige Beschilderung als getrennter Geh-/Radw eg sollte beibehal-
ten werden, da sich im Rahmen der Beschilderung als g emeinsamer Geh-
/Radweg neue Konfliktpotentiale ergeben. Generell e mpfiehlt sich ein ge-
trennter Geh-/Radweg eher als ein gemeinsamer Geh-/Ra dweg. Die auf 
Wunsch des ADFC eingerichtete Freigabe des Geh-/Radwege s auch in Ge-
genrichtung im Bereich Schützenstraße -  Schillerstra ße ist nach StVO aus 
Gründen der Verkehrssicherheit nicht wünschenswert, abe r in Ausnahme-
fällen erlaubt. Der Radweg dient in Gegenrichtung z ur regelgerechten Füh-
rung des Radverkehrs aus der Schillerstraße in Richtung  Innenstadt. 

Kurzfristige Maßnahmen:
– Die Streuscheiben in den LSA sollten im Zuge der Radv erkehrsverbin-

dungen immer mit Symbolen für Radfahrer und Fußgäng er versehen 
werden. Dies trägt deutlich zur Einheitlichkeit der Verbindungen bei. 

– Die Beschilderung des gemeinsamen Geh-/Radweges zwische n der 
Schillerstraße und der Eggenastraße sollte einheitlich  nachgebessert 
werden. 

Langfristige Maßnahmen:
– Die Unebenheiten bei den Grundstückszufahrten sollten durch Niveau-

ausgleich beseitigt werden. Der Ausbau sollte in anspre chender Quali-
tät und u.U. mit einer Überarbeitung der Straßenrau mgestaltung erfol-
gen. 



42: Einstufung der Maßnahmen nach Dringlichkeit

Emden     Verkehrsentwicklungsplan 2003 Ingenieurgemeinschaft Schnüll Haller und Partner

Kurzfristige Maßnahmen

langfristige Maßnahmen

Maßnahme ohne Dringlichkeitsreihung

kurzfristig geplante Maßnahmen

bereits umgesetzte Maßnahme

kurzfristige Maßnahmen im Bereich von Knotenpunkten

langfristige Maßnahmen im Bereich von Knotenpunkten
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Maßnahmen ohne Dringlichkeit:
– Die Konfliktbereiche an den Knotenpunkten durch Lic htsignalmasten 

zwischen Geh- und Radweg ergeben unklare Situationen  oder zwingen 
Radfahrer durch Haltelinie zu warten. Diese Situatio n hat sich aus der 
Nachrüstung der verkehrsabhängigen Steuerung der LSA ergeben. Die 
Änderung der Beschilderung in „gemeinsamer Geh-/Radwe g“ kann die-
ses Problem beheben, erzeugt aber neue Konfliktbereic he zwischen 
Radfahrern und Fußgängern. Es wird daher empfohlen, die Beschilde-
rung als „getrennter Geh-/Radweg“ beizubehalten. Lan gfristig ist die 
Einrichtung einer getrennten Radfahrsignalisierung sin nvoll. 

– Die Umlaufsperren am Wallring in der Auricher Straße scheinen auf-
grund der unübersichtlichen Anlage des Knotenpunktes unvermeidbar. 
Bei einer Umgestaltung des Knotenpunktes Philosophenweg  sollte die 
Wallanlage miteinbezogen werden. 
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Kurzfristige Maßnahmen:
– Der Radfahrstreifen sollte im Bereich Philosophenweg b is Blu-

menbrückstraße farblich abgehoben werden. Dadurch ka nn der Bereich 
mit einer Benutzungspflicht mit Z 237 versehen werden .  

– Der Knotenpunkt Philosophenweg/Neutorstraße/Auricher  Straße fällt in 
den Bereich der kurzfristigen Maßnahmen. Die nach St VO geforderte 
lichte Breite von 1,00 m ist im Bereich der Aufstellf läche in der Auri-
cher Straße nicht vorhanden. Die Sperrfläche in der  Straßenmitte kann 
zugunsten des Radfahrstreifens verringert werden.  

– Eine Einfärbung der Radverkehrsfurten am Knotenpunkt  Philosophen-
weg/Neutorstraße/Auricher Straße wäre zur Verringeru ng des Unfallpo-
tenzials und zur besseren Übersichtlichkeit sinnvoll. 

Langfristige Maßnahmen:
– Im Bereich Blumenbrückstraße – Am Delft ist der Radfa hrstreifen im 

äußersten Grenzbereich der in der StVO vorgeschriebe nen Breite. Das 
Mindestmaß von 1,25 m sollte nicht unterschritten werd en. Langfristig 
erscheinen folgende Maßnahmen sinnvoll: 
� Umgestaltung des Straßenraums mit Verbreiterung des Rad fahrstrei-

fens auf die erforderlichen 1,25 m Breite oder 
� Ummarkierung des Radfahrstreifens in einen Schutzstreif en; aller-

dings liegt die maximale Verkehrsbelastung für Schutz streifen i.d.R. 
bei maximal 10.000 Kfz/24h oder 

� Flächenhafte Umgestaltung des Straßenraums mit einer B eschrän-
kung der Geschwindigkeit im MIV auf 30 km/h und der Verzicht auf 
eine Radverkehrsanlage 

Die Verbreiterung des Radfahrstreifens auf die erforde rliche Breite er-
scheint als Maßnahme sinnvoll. Die Breite des Straßenr aums ist durch 
die vielfältigen Ansprüche allerdings begrenzt. Die U msetzbarkeit die-
ser Maßnahme ist daher näher zu untersuchen. Alternati v kann eine 
flächenhafte Umgestaltung u.U mit einer Beschränkung der Geschwin-
digkeit im MIV die Qualität des gesamten Straßenraums steigern und 
den Verzicht auf eine Radverkehrsanlage ermöglichen.  Die Einrichtung 
eines Schutzstreifens oder die alleinige Beschränkung d er Geschwin-
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digkeit können nur als Notmaßnahmen angesehen werden , die eine 
StVO-Konformität erreichen würden. Generell kann in  diesem Bereich, 
indem die zur Verfügung stehenden Flächen im Straßen raum sehr be-
grenzt sind, durchaus der Bestandschutz geltend gemach t werden.  

Maßnahmen ohne Dringlichkeit:
Als Engstellen ergeben sich die Knotenpunkte Agterum u nd Rathausplatz. 
Die nicht vorhandenen Abbiegebeziehungen liegen nic ht im Verlauf der 
Hauptroute.  
– Die Führung der Linksabbieger erfolgt am Knotenpunkt  Agterum durch   

eine gesicherte Führung über den Knotenpunkt Zwischen  beiden Blei-
chen. Als Maßnahme erscheint langfristig nur die komp lette Umgestal-
tung des Knotenpunktes sinnvoll. Für eine direkte Füh rung des Radver-
kehrs mit abmarkierten Furten steht im derzeitigen St raßenraum kein 
Platz zur Verfügung. Denkbar wäre u.U. die Markieru ng einer Aufstell-
fläche für den Radverkehr vor dem Pkw-Verkehr. Die Leistungsfähig-
keit des Knotenpunktbereichs ist dabei aber zu überprü fen. 

– Am Knotenpunkt Rathausplatz (Am Delft/Neutorstraße/Fa ldernstraße) 
ist derzeit die Überquerung des Knotenpunktes vom Rat hausplatz 
kommend in Richtung Oldersumer Straße durch eine feh lende Streu-
scheibe nicht möglich. Daher ist ein Befahren der Ver bindung vom Rat-
hausplatz in die Neutorstraße zum Knotenpunkt Agterum  nicht mög-
lich. Die fehlende Streuscheibe sollte ergänzt werden . Die Einfahrt in 
die Oldersumer Straße wird durch den zu passierenden G ehweg behin-
dert. Da die Verbindung nicht als Hauptradwegeverbin dung angesehen 
wird – diese soll über die Radfahrstraße Lienbahnstraß e ausgeschildert 
werden – wird diese Engstelle akzeptiert. 
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Kurzfristige Maßnahmen:
– In Bereichen mit StVO- konformer Breite sollte der R adfahrstreifen 

eingefärbt und beschildert werden. 

Langfristige Maßnahmen:
– Die StVO- konforme Wiederherstellung des Radfahrstreif ens An der 

Bonnesse erscheint durch folgende Maßnahmen möglich: 
� Verbreiterung des Radfahrstreifens auf die erforderlic hen 1,25 m 

Breite; Restbreite in Engstellen sollte bei 1,00 m lie gen oder 
� Ummarkierung des Radfahrstreifens in einen Schutzstreif en; i.d.R. 

liegt die Belastung für einen Schutzstreifen bei unte r 10.000 Kfz/24h 
oder 

� Beschränkung der Geschwindigkeit im MIV auf 30 km/h u nd der 
Verzicht auf eine Radverkehrsanlage 

Angestrebt werden sollte eine Verbreiterung des Radfa hrstreifens auf 
die erforderliche Breite. Die Einrichtung eines Schu tzstreifens kann un-
ter Umständen eine Alternative darstellen. Die Beschrä nkung der Ge-
schwindigkeit im MIV ist eher als Notlösung zu sehen. 

– Für die StVO- konforme Einrichtung einer Radverkehr sanlage stehen im 
Bereich Richardstraße – Friedrich-Ebert-Straße folge nde Alternativen 
zur Verfügung: 
� Weiterführung des Radfahrstreifens bei Einengung des Geh weges 
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� Ausbau des Gehwegs auf die erforderlichen 2,50 m und A usweisung 
als gemeinsamer Geh- und Radweg mit Z 240 StVO  

Da im gesamten Stadtgebiet Emdens als herausragendes Ele ment für 
Radfahrer der Radfahrstreifen eingerichtet worden i st, sollte die Wei-
terführung des Radfahrstreifens vorgezogen werden. 
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Kurzfristige Maßnahmen:
– Durch eine entsprechende Einfärbung, Markierung und  Beschilderung 

der Radverkehrsfurten entlang der Zweirichtungsradweg e sollte dem 
Autofahrer der Zweirichtungsradweg verdeutlicht werd en, um Kon-
fliktbereiche in Knotenpunkten (Südumgehung, Am Nor dkai) zu ent-
schärfen. 

– Es sollte ein Ausbau der Engstellen im Bereich Frieslan d erfolgen. 

Langfristige Maßnahmen:
– Vereinzelte Bordsteinabsenkungen und teilweise nicht ansprechende 

Oberflächengestaltung sollten langfristig durch Niveau ausgleich beho-
ben werden.  

�
Maßnahmen ohne Dringlichkeit:
– Zur Engpassbeseitigung im Bereich Jahnstraße – Knotenpu nkt B210 

erscheint langfristig entweder eine Verbreiterung des  gemeinsamen 
Geh-/Radweges zur Freigabe im Zweirichtungsverkehr o der eine Ein-
richtung einer Überquerungsmöglichkeit in der Petkum er Straße sinn-
voll. In Aussicht steht die Abschaffung der Linksabbieg espur zur Firma 
Dierks im Knotenpunktbereich. Die gewonnene Fläche w ürde die Ein-
richtung eines Zweirichtungsradweges im Bereich Jahn straße - Kno-
tenpunkt B210 ermöglichen. 
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Da der Bereich Harsweg bis Rathausplatz bereits bearbe itet worden ist, 
werden im folgenden die Radverkehrsanlagen im Bereic h Rathausplatz – 
Borkumanleger bewertet und die Maßnahmen nach Dring lichkeiten einge-
stuft.  
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Langfristige Maßnahme
Im Zuge des Umbaus des Binnenhafens (Hafenkonzept) wird  der Bereich 
der Nesserlander Straße zwischen der Ringstraße und Zur  Klappbrücke 
umgestaltet. Die Radverkehrsführung im Knotenpunkt Ne sserlander Stra-
ße/Am Delft/Ringstraße sollte in die Neuplanung einbe zogen werden.  
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Kurzfristige Maßnahme
– Im Bereich Zur Klappbrücke – Nesserlander Straße sollt e aufgrund der 

Dollart-Route eine Radverkehrsanlage vorhanden sein. Es kommen ein 
Ausbau des vorhandenen Gehwegs als gemeinsamer Geh-/Ra dweg o-
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der die Einrichtung eines Schutzstreifens in Frage. De r östliche Geh-
weg ist im Rahmen einer Umbaumaßnahme als gemeinsamer Geh-
/Radweg ausgebaut worden. 

– Im Knotenpunktbereich Nesserlander Straße/Zur Klappbr ücke sollten 
Furten markiert und gegebenenfalls eingefärbt werden , um das Unfall-
potenzial zu senken. 
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Die Radverkehrsanlagen im Streckenverlauf entsprechen  den in der StVO 
geforderten Standards weitestgehend. 

Kurzfristige Maßnahmen:
– Eine Beschilderung und Markierung der Zweirichtungsra dwege im Be-

reich der Larrelter Straße sollte kreuzende Autofahr er auf den Konflikt-
bereich hingewiesen werden. 

– Empfohlen wird am Knotenpunkt Wasserturm die StVO- kon forme Füh-
rung des Radverkehrs parallel zur übergeordneten Stra ße. Der Radver-
kehr wird an die Fahrbahn heran geführt, um den Rad fahrer ins Blick-
feld des Kraftfahrzeugverkehrs zu lenken. Durch die g eänderte Führung 
ist eine eigene Radfahrsignalisierung erforderlich od er die Führung im 
Zuge der Signalisierung des MIV möglich. Diese Maßnahm e verbessert 
die Sichtverhältnisse im Zuge des Zweirichtungsradwege s für Radfah-
rer am Wasserturm, verhindert jedoch das Aufstellen ein es Rechtsab-
biegers zum Bahnhof im Knotenpunktbereich. Da eine g eeignete Alter-
native auf der Gegenseite zur Verfügung steht, kann e benfalls über ei-
ne Aufhebung des Zweirichtungsradweges nachgedacht we rden. 

43: Beispiel zur Umgestaltung der 
Wasserturmkreuzung durch StVO- 
konforme Radverkehrsführung 

– Im Zuge der Radverkehrsanlagen sollte eine einheitli che Signalisierung 
durch Streuscheiben auch für Radfahrer eingerichtet werden. Dies ist 
an den Knotenpunkten Ubierstraße, Zweiter Polderweg und der Ein-
fahrt zum Kino am Wasserturm derzeit noch nicht vorha nden. 

– Radfahrer aus der Ringstraße, die den Knotenpunkt Ab denastra-
ße/Ringstraße überqueren und im Zuge der Abdenastraße  weiter fah-
ren, sollten durch eine Markierung auf den Zweiricht ungsradweg hin-
gewiesen werden. Die Einrichtung einer Einfädelspur i st zu überprüfen. 
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Kurzfristige Maßnahmen:
– Im Rahmen des VEP wurde empfohlen in der Straße Zwi schen beiden 

Bleichen, das Parken im Straßenraum aufzuheben und b eidseitig farb-
lich abgehobene Schutzstreifen für Radfahrer einzuri chten. Der Stra-
ßenraum ist mit 7,60 m nicht ausreichend für die Anla ge eines Rad-
fahrstreifens, wenn der Begegnungsfall Lkw-Lkw noch er möglicht wer-
den soll. Diese Maßnahme ist bereits realisiert worden (s. Bild 42). 

– Eine Überleitung des Radverkehrs auf die Fahrbahn so llte im Bereich 
Außer dem Nordertor erfolgen. Eine Zusatzbeschilderun g des Gehwegs 
im Bereich der Brücke mit dem Zz 1022-10 „Radfahrer  frei“ kann gera-
de Schulkindern einen zusätzlichen Schutz bieten. Di e Bordsteine sind 
entsprechend abzusenken. 

�
Langfristige Maßnahmen:
– Im Bereich Wolthuser Straße/Uphuser Straße ist eine Wie derherstellung 

der StVO- Konformität durch Ausbesserung des Radweges un d Ni-
veauausgleich anzustreben. Da die Breite der Anlage a usreichend ist, 
beschränken sich die Maßnahmen auf eine Anpassung der O berflä-
chenbeschaffenheit. Die Anpassung der Oberflächenbesch affenheit 
sollte eine einheitliche Einfärbung mit beinhalten. 
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Kurzfristige Maßnahmen:
– In der Ringstraße sollte im Bereich Große Straße – A bdenastraße ein 

Schutzstreifen eingereichtet werden. Die Verkehrsstärk e von ca. 7.300 
Kfz/24h ermöglicht die Einrichtung beidseitiger farb lich abgehobener 
Schutzstreifen. Die Radverkehrsführung im Knotenpunkt  Große Stra-
ße/Ringstraße sollte überarbeitet werden. Der Radfahr streifen könnte 
als Schutzstreifen in den Knotenpunkt gezogen werden.  

– Der Radweg in der Hansastraße endet ohne Übergangsbere ich. Eine 
Weiterleitung über einen Schutzstreifen auf die Fahrb ahn oder die Be-
schilderung  des Gehweg mit dem Zusatzschild „Radfahrer frei“ kann 
den Konfliktbereich entschärfen. Eine sinnvolle Ergän zung der Beschil-
derung ist notwendig. 

– Der Radfahrerfurt im Knotenpunkt Frisiastraße/Zum Emsk ai sollte farb-
lich markiert als Zweirichtungsradweg markiert und be schildert wer-
den. 

– Im Knotenpunkt Nesserlander Straße/Frisiastraße sollten Furten mar-
kiert werden, die eine gesicherte Führung des Radver kehrs ermögli-
chen. 

– Folgende Maßnahmen stehen im Bereich Am Tonnen-
hof/Südumgehung/Zur Klappbrücke zu Wiederherstellung der StVO- 
Konformität zur Verfügung: 
� Der getrennte Geh-/Radweg im südlichen Straßenraum verfügt über 

einen 2,40 m breiten Gehweg und einen 1,70 m breite n Radweg. 
Nach StVO kann eine Ummarkierung erfolgen, die den Radweg auf 
2,00 m verbreitert. Aufgrund der dann zur Verfügung  stehenden 
Breite kann der Radweg als Zweirichtungsradweg einger ichtet wer-
den. Die Restbreite des Gehweges wäre mit 2,10 m ausrei chend. 
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Die Knotenpunktbereiche sind entsprechend zu markiere n, der Auto-
fahrer ist auf einen Zweirichtungsradweg hinzuweisen. 

� Langfristig kann der Radweg im nördlichen Straßenrau m auf eine 
StVO- konforme Breite ausgebaut werden. Die Fahrbahn  mit 7,40 m 
Breite ermöglicht eine modifizierte Querschnittsaufte ilung. 

– Im Knotenpunkt Zu den Hafenbecken/Zur Klappbrücke so llten farblich 
abgehobene Radfahrerfurten markiert werden, die ein  gefahrloses Ü-
berqueren des Knotenpunktes ermöglichen. 

�
Langfristige Maßnahmen:
– Die Radverkehrsanlagen im Bereich Steinweg/Schützenst raße sollten 

aufgrund der vielfältigen Nutzungsansprüche an den S traßenraum lang-
fristig StVO- konform wiederhergestellt werden. Eine farbliche Markie-
rung des Radfahrstreifens würde eine StVO- konforme He rstellung be-
wirken. Der Radfahrstreifen, der in der Schützenstraß e fortgeführt 
wird, sollte auch eingefärbt werden. Im nördlichen Bereich der Schüt-
zenstraße ist der Gehweg mit dem Zusatzschild „Radfahre r frei“ verse-
hen. Folgende Maßnahmen erscheinen möglich: 
� Umwandlung des Radfahrstreifens im südlichen Straßenra um in ei-

nen Schutzstreifen; Anlage eines Schutzstreifens im nör dlichen Stra-
ßenraum 

� Beschilderung des Gehwegs in gemeinsamer Geh/Radweg 
� Trennung des Gehwegs in getrennten Geh-/Radweg 

– Die Radverkehrsführung im Knotenpunkt Frisiastraße/ N iedersachsen-
straße wird im Rahmen des Umbaus der Niedersachsenstraße  neu ge-
regelt. 
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Bei den hier genannten Maßnahmen handelt es sich um e rgänzende Ver-
besserungsvorschläge, die Hindernisse und Engstellen im Ve rlauf von 
Radverkehrsverbindungen beseitigen und zu einer Attra ktivierung der Rad-
verkehrsverbindungen beitragen können.  

�����	����
– Problematisch sind die Querungen der Hauptverkehrsstraß en im Be-

reich Auricher Straße, Zwischen beiden Bleichen und die Verbindung 
über die Boltentorstraße.  

– Die Umlaufsperren im Stadtgebiet behindern die zügig e Fahrt des Rad-
verkehrs, sind aber aus Sicherheitsgründen zum Teil un vermeidbar. 
Versuchsweise werden von der Stadt die Umlaufsperren en tfernt, die 
aus Sicherheitsgründen nicht zwingend erforderlich si nd. Die Umlauf-
sperren im Bereich Zwischen beiden Bleichen und Bolt entorstraße 
könnten aufgrund der geringen Verkehrsstärken entfern t werden, wenn 
die Sichtweite an den Punkten ausreichend ist. Die En tfernung der 
Sperren in der Auricher Straße erscheint durch die G estaltung des Kno-
tenpunktbereichs nicht möglich. Eine Beseitigung ersch eint nur lang-
fristig durch eine Umgestaltung des Knotenpunktbereich s möglich.  

– Die Überquerung der Boltentorstraße ist für den Radve rkehr derzeit ei-
ne Engstelle. Die Anlage einer Radverkehrsfurt zum ge fahrlosen Über-
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queren der Boltentorstraße muss mit einer Änderung der  Vorfahrtrege-
lung in der Boltentorstraße verknüpft sein. Da die Ra dverkehrsanlage 
des Wallrings für diese Maßnahme nicht weit genug vom Autofahrer 
einzusehen ist, erscheint diese Variante derzeit nicht als ausreichend 
sichrer Lösung. Eine sichere Variante ist die Einrichtu ng einer bedarfs-
gesteuerten Lichtsignalanlage. 

Ein weiterer Problembereich ist aus der Innenstadt kom mend die Einfahrt 
in die Mühlenstraße. Da derzeit die Lienbahnstraße al s Radfahrstraße aus-
gebaut wird, erscheint der geringe Umweg über die Li enbahnstraße sinn-
voll. Der Verlauf der Dollart-Route erfolgt derzeit  ebenfalls über die Müh-
lenstraße. Über eine geänderte Wegweisung über die Lie nbahnstraße soll-
te nachgedacht werden. 

�
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Die Verbindung Conrebbersweg – Barenburg erfolgt übe r die Schützen-
straße und die Geibelstraße. Die Radverkehrsanlagen i n der Geibelstraße 
sind nicht benutzungspflichtig. Im Bereich Gorch-Foc k-Straße und Her-
mann-Allmers-Straße sind keine Radverkehrsanlagen vorh anden. Die Rad-
verkehrsanlagen in der Geibelstraße sollten daher lang fristig StVO- kon-
form wiederhergestellt werden. Der Radfahrstreifen mü sste farblich mar-
kiert und der Radweg in der Oberflächenbeschaffenhei t nachgebessert 
werden. Im Bereich Hermann-Allmers-Straße und in der  Gorch-Fock-Straße 
können aufgrund der Straßenraumbreite Radfahrstreife n farblich abmar-
kiert werden. Aufgrund der Wohnnutzung und der Schul wegsicherung ist 
eine benutzungspflichtige Anlage erstrebenswert. 

Die Brücken über das Treckfahrtstief und in der Theat erstraße sollten be-
standsorientiert nachgebessert werden, damit eine Beschi lderung Gehweg 
„Radfahrer frei“ ermöglicht werden kann. Eine Freigab e als Radweg ist 
aufgrund der Steigungsverhältnisse nicht möglich.  

Die Verbindung Barenburg – Herrentor erfolgt über d ie Anlage der Kessel-
schleuse. Die Umfahrsperren sind sehr eng und für Radfa hrer mit Kinder-
sitzen oder Anhängern kaum zu passieren. Da die Schleu senanlage nicht 
in den Zuständigkeitsbereich der Stadt fällt, ist eine  Änderung kurzfristig 
nicht zu erwarten aber nachdrücklich anzustreben. 

Die Verbindung Barenburg – Wolthusen kann alternativ  auch über das 
Treckfahrtstief und die Hermann-Löns-Straße erfolgen.  Die Maßnahmen im 
Bereich Zwischen beiden Bleichen/Wolthuser Straße sind bereits behandelt 
worden. 

Die Verbindung Herrentor – Port Arthur/Transvaal erf olgt über Strecken im 
Bereich der Hauptrouten. Die Maßnahmen sind bereits b ehandelt worden. 
Derzeit wird bereits die Verbindung über die Südumge hung, Am Eisen-
bahndock, Friedrich-Naumann-Straße und das Dr. Eric h Brüggemann Ufer 
ins Herrentorviertel genutzt. Da durch die Umsetzung  des Ausbauprojektes 
Binnenhafen der Bereich Binnenhafen neu gestaltet wi rd, erscheint eine 
Überarbeitung der Wegführung nach dem Ausbau wünschen swert.  
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Die Verbindung Port Arthur/Transvaal – Constantia erf olgt über Strecken 
im Bereich der Hauptrouten. Die Maßnahmen sind berei ts behandelt wor-
den. 

Die Verbindung Constantia – Conrebbersweg erfolgt der zeit über die Lar-
relter Straße und die Straße Außer dem Beckhofstor. Wünschenswert wä-
re zukünftig ein Netzschluss im Bereich Ubierstraße – A ußer dem Beck-
hofstor, der eine direkte Anbindung ohne den Umweg ü ber die Larrelter 
Straße ermöglichen würde. 

Die Verbindung Conrebbersweg – Harsweg kann nach Absch luss der Bau-
arbeiten an der Westumgehung über die alte Baustraße v erbessert wer-
den. Die alte Baustraße sollte als Radweg umgenutzt w erden. 
�
Eine Freigabe der Eggenastraße in Gegenrichtung ersch eint nur über die 
Aufhebung der Markierung der Abbiegespuren möglich.  Versuchsweise ist 
diese Möglichkeit zu prüfen. Die Einfahrt der Radfah rer in Gegenrichtung 
sollte über einen Radfahrstreifen gesichert werden.  
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Für das gesamte Netz ist der geforderte Ausbaustandard d er StVO zu 
Grunde zu legen und die anerkannten Entwurfsrichtlin ien sind - wie bei 
Anlagen für den Kraftfahrzeugverkehr - umzusetzen. D ie geforderten Brei-
ten nach StVO sind als Mindestbreiten für alle ins Konz ept integrierten 
Radverkehrsanlagen zu fordern. Nur ausnahmsweise und n ach sorgfältiger 
Überprüfung ist es nach der VwV-StVO erlaubt in kurze n Abschnitten un-
ter Wahrung der Verkehrssicherheit von den Mindestmaßen  abzuweichen. 
Insgesamt ist aber - insbesondere für das Grundnetz - e in besonders hoher 
Standard anzustreben, der auch weiterführenden Krite rien genügt, wie 
z.B.: 

– Oberflächen in Asphalt oder fugenfreiem Pflaster, 
– niveaugleiche Führung in Radwegüberfahrten, 
– gradlinige Linienführung auf der Strecke und auch i n Knotenpunkten, 
– Berücksichtigung an Knotenpunkten mit Radschleusen, di rektem 

Linksabbiegen oder Signalprogrammanpassung, 
– Bevorrechtigung an Überquerungsstellen und 
– ausreichende Breite für Überholvorgänge. 

Das Netz der 1. und 2. Kategorie des Konzeptes für ein  „Fahrradfreundli-
ches Emden“ sollte darüber hinaus auch dem Grundsatz gl eicher Mobili-
tätschancen für alle Verkehrsteilnehmer genügen. D. h . auch für Radfahrer 
mit (Kinder-) Anhänger und Dreiräder (Behinderten) ist die barrierefreie Be-
fahrbarkeit zu gewährleisten. 

Das Radwegenetz in Emden ist relativ in einem überwie gend guten Zu-
stand. Im Zuge der Hauptverkehrsstraßen sind Radverkehr sanlagen vor-
handen und im gesamten Stadtgebiet auch StVO- konfor m beschildert. 
Die zu behebenden Mängel liegen vor allem in der Qu alität der angebote-
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nen Radverkehrsanlagen. Die Oberfläche der Radwege i st mit unterschied-
lichen Materialien – Asphalt, Pflaster und wasserbebu ndene Oberflächen - 
befestigt. Die Oberflächen sind durch Grundstückseinfa hrten in größeren 
Bereichen uneben. Im Zuge eines einheitlichen Radver kehrskonzeptes soll-
te eine einheitliche Gestaltung der Oberflächen festg elegt werden. Als 
vorteilhaft wird eine einheitliche Gestaltung und Ei nfärbung der Radver-
kehrsanlagen in den nächsten Jahren angesehen. Dies trä gt zu einer er-
höhten Sicherheit der Radfahrer durch die bessere Er kennbarkeit der Rad-
verkehrsanlagen im Straßenraum bei. 

In Emden wird neben dem getrennten Radweg bevorzugt  der Radfahrstrei-
fen eingesetzt. Der Radfahrstreifen sollte mit einem d urchgehenden Breit-
strich von der Fahrbahn getrennt werden. Wenn sich die  Oberfläche farb-
lich von der restlichen Fahrbahn abhebt, ist auch die  Markierung mit einem 
durchgehenden Schmalstrich möglich. Die Regelbreite liegt bei 1,85 m in-
klusive der Markierung. Das Mindestmaß von 1,25 m sollt e nicht unter-
schritten werden. 

Der in Emden noch nicht vorhandene Schutzstreifen i st mit einer Leitlinie 
von der Fahrbahn abgetrennt. Schutzstreifen können v on anderen Fahr-
zeugen überfahren werden und eignen sich besonders dan n, wenn der 
Straßenraum nicht für einen Radfahrstreifen ausreicht . In der Regel sollte 
die Verkehrsstärke nicht über 10.000 Kfz/24 h und der  Lkw- Anteil nicht 
über 5 % liegen. Die Fahrbahnbreite sollte bei beidse itigen Schutzstreifen 
mindestens 7,00 m betragen. Der Schutzstreifen sollte m indestens 1,25 
m breit sein. Die restliche Fahrbahnbreite sollte zwisch en 4,50 m und 
5,50 m liegen. 
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Im Unterschied zur derzeitigen Ausgestaltung von Radwe güberfahrten ist 
es das Ziel, den Höhenunterschied zwischen Rad(Geh)-weg  und Fahrbahn 
im Trenn- bzw. Schutzstreifen auszugleichen. Der Höhe nausgleich an die-
ser Stelle hat zur Folge, dass der Rad(Geh)-weg niveau gleich durchgeführt 
werden kann. Dies stellt einen deutlichen Komfortgewi nn im Radverkehr 
da. Der Niveauausgleich kann im Schutzstreifen mit un terschiedlichen 
Flachbordsteinen erfolgen. Der Unterschied ergibt sich  dabei aus der Nei-
gung der zur Straße abgeflachten Bordkante. Alterna tive zur Abflachung 
der Bordkante sind auch sogenannten Einfahrtsteine erh ältlich. Weitere 
Möglichkeiten zur komfortableren Ausgestaltung liegen  im Ausgleich des 
Höhenunterschiedes durch die Absenkung des gesamten Sch utzstreifens 
und des parallelen Bordes. Abbildungen sind grundsätzli ch auch den be-
reits genannten Entwurfsrichtlinien zu entnehmen. Es besteht auch die 
Möglichkeit, im direkten Zufahrtsbereich ganz auf da s Bord zu verzichten. 
Das Bord wird mit dem Schutzstreifen abgesenkt und das Pflaster wird im 
abgesenkten Bereich bis an die Gosse herangezogen. 

Bei der Führung des Radverkehrs an Einmündungen ist di e Lage innerorts 
oder außerorts zu beachten. Innerhalb geschlossener Ort schaften bietet 
sich die niveaugleiche Führung des Rad- und Gehweges ü ber einmündende 
Straßen parallel zur übergeordneten Straße an. Diese  Lösung bietet für 
den Radverkehr eine sehr hohe Sicherheit. Bei der al ternativen Lösung 
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wird die Fahrbahn im Zuge der Radwegfurt rot eingef ärbt und an den Sei-
ten mit Breitstrich markiert. In Knotenpunkten empfi ehlt es sich, den Rad-
verkehr entweder auf die Fahrbahn zu führen oder an  die Fahrbahn heran 
zu führen, um den Radfahrer ins Blickfeld des Kraftfa hrzeugverkehrs zu 
lenken. An Knotenpunkten ist zur Vermeidung des „toten  Winkels“ die 
Haltelinie des Radfahrstreifens vor der Haltelinie de s MIV anzulegen oder 
dem Radfahrer ist im Zuge der Signalisierung eine Vor laufzeit einzurichten.  
Zur Sicherung eines endenden Radweges kann die Führun g auf die Fahr-
bahn durch eine eingebaute Insel gesichert werden. 

Bei Zweirichtungsradwegen ist die querende Richtung b eispielsweise 
durch Markierungen, Einfärbung des Radfahrstreifens un d eine entspre-
chende Beschilderung auf den Radweg hinzuweisen. In K notenpunkten 
sollten generell Furten für Radfahrer vorhanden sein,  eine Einfärbung der 
Radfahrstreifen zur Sicherung der Radfahrer erscheint  im Rahmen eines 
einheitlichen Konzeptes sinnvoll. Eine  Beschilderung  der Zweirichtungs-
radwege ist mit Zeichen 205 und Zusatzzeichen  1000-3 3 StVO vorzuse-
hen. Diese weisen nochmals auf den in beide Fahrtricht ungen befahrenen 
Radweg hin. Diese Sicherung ist, wie Unfallanalysen im mer wieder zeigen, 
für alle Zweirichtungsradwege zur Vermeidung von Unf ällen als Standard 
anzustreben. Insbesondere außerorts und auch innerorts a n Knotenpunk-
ten und Einmündungen, an denen eine Aufpflasterung n icht möglich ist, 
sollte diese relativ kleine Maßnahme Anwendung finden . 

Die Umlaufsperren im Bereich der Wallanlagen behinder n die Fahrt des 
Radverkehrs. Bei der Analyse wurde deutlich, dass zwisch en Punkten mit 
hohem Sicherungsbedarf – Überquerung von stark befah renen Straßen – 
und Kreuzungspunkten mit weniger stark belasteten Stra ßen zu unter-
scheiden ist. An stark befahrenen Straßen, wie z. B. d er Auricher Straße 
ist die Sicherung der Überquerungsstellen zur Sicherhe it des Radverkehrs 
angebracht und auch für die Zukunft zu empfehlen. 
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Eine wichtige Maßnahme - zur Schaffung eines attrakt iven Angebotes für 
Radfahrer in Emden und Umgebung - ist eine umfassende Beschilderung 
bzw. Wegweisung. Im Alltagsradverkehr dient die Kennz eichnung der 
Routen vor allem den Gelegenheitsradfahrern, denen d as ihnen angebote-
ne Radrouten- und -wegenetz nur begrenzt bekannt ist , zur besseren Ori-
entierung. Ferner kann durch eine gute Kennzeichnun g ein Sicherheitsge-
winn erzielt werden.  

In Bild 44 sind Beispiele der derzeitige Wegweisung zusa mmengestellt. Die 
Wegweisung im Rahmen der Dollart-Route ist im Stadtgeb iet konsequent 
vorhanden. Die Standorte sind z.T. in den letzten Ja hren überwuchert o-
der mit Ausweisung weiterer Ziele unübersichtlich gewo rden. Nachbesse-
rungen wie beispielsweise an der Einfahrt in die Mühle nstraße sollten er-
folgen. 



Emden     Verkehrsentwicklungsplan 2003 Ingenieurgemeinschaft Schnüll Haller und Partner

44: Fotodokumentation Wegweisung
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Die zielführende Wegweisung im Stadtgebiet sollte weit er vereinheitlicht 
werden. An allen Straßen des Hauptnetzes vor allem im  Bereich der 
Hauptachsen sollte eine einheitliche und konsequente F ührung in die In-
nenstadt mit den Sehenswürdigkeiten, Bahnhof, Borkuma nleger, Kunsthal-
le, zu öffentlichen Einrichtungen und in die Stadtt eile mit Entfernungsan-
gaben vorhanden sein. Die Kennzeichnung sollte als in  sich geschlossenes 
System die günstigsten bzw. attraktivsten Routen empfeh len. Ferner soll-
te - sowohl aus Haftungsgründen als auch zur Gewährle istung der Ver-
trauenswürdigkeit des Systems - eine Kennzeichnung nur erfolgen, wenn 
die Routen technisch in Ordnung sind und keine offensi chtlichen Gefah-
renpunkte oder Behinderungen aufweisen. Insgesamt ist eine einheitliche 
Gestaltung zu wählen, die die Wiedererkennung gewährl eistet. Ein System 
ist im Bereich Emden durch eine Beschilderung mit grü nen Hinweistafeln 
bereits vorhanden. Das vorhandene System sollte auf Kon tinuität und Ein-
heitlichkeit überprüft und ergänzt werden. 
�
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Die Vorhaltung eines qualitativ hochwertigen Angebot es an Fahrradab-
stellanlagen an allen bedeutenden Quellen und Zielen  ist erforderlich, um 
die Attraktivität des Angebotes zu vervollständigen un d eine hohe Akzep-
tanz zu erzielen. Da auch die Ansprüche der Radfahre r an einen sicheren, 
gut erreichbaren, nahegelegenen und ggf. wettergesch ützten Abstellplatz 
für ihr Fahrrad gestiegen sind, entsprechen die vorha ndene Anlagen in 
Emden vielfach nicht mehr diesen Anforderungen. 

Grundsätzlich sollten Fahrradabstellanlagen dem abgeste llten Fahrrad ei-
nen sicheren Halt bieten, um das Umkippen infolge Gep äck (Kindersitz), 
Winddruck oder durch unachtsames Anstoßen anderer Verke hrsteilnehmer 
zu vermeiden. Fahrradabstellanlagen sollten deshalb da s Fahrrad oberhalb 
des Schwerpunktes am Rahmen abstützen. Neben der Stand sicherheit 
spielt weiterhin auch die Diebstahlsicherheit eine bed eutende Rolle. Es 
sollte möglich sein, den Fahrradrahmen und mindestens e in Laufrad ge-
meinsam am Fahrradständer anzuschließen. Dies gilt vor allem für Fahr-
radständer, an denen das Fahrrad über längere Zeit ab gestellt wird. Dazu 
zählen Fahrradständer an ÖPNV-Haltestellen, am Arbeit splatz und an 
Schulen.  

Neben der Nähe zum jeweiligen Ziel ist die Art der A ufstellung der Ab-
stellanlagen von Bedeutung. Zwischen den einzelnen St ändern ist ausrei-
chend Platz vorzusehen, so dass bequemes ‚Ein- und Auspa rken’ möglich 
ist und die Beschädigung des eigenen bzw. anderer Fahr räder sowie die 
Verschmutzung der Kleidung vermieden wird. Aus Gründ en der sozialen 
Sicherheit und Akzeptanz sollte der Standort einer A bstellanlage so ge-
wählt werden, dass keine Angsträume entstehen, d. h. si e sollten im 
Blickfeld von Fußgängerströmen, in Eingangsbereichen (einsehbar für 
Pförtner, Bewohner, Passanten) oder an belebten Plätz en liegen. Auch die 
Beleuchtung einer Fahrradabstellanlage ist dabei zu b eachten.  

Im Bereich der wichtigsten Einzelhandelsstandorte in Emden sollten in Zu-
sammenarbeit mit privaten Gewerbetreibenden sichere u nd zum Teil über-
dachte Fahrradabstellanlagen geschaffen werden. Neben  dem bereits ge-
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nannten Ziel sind allgemein als wichtige Standorte fü r Abstellanlagen an-
zusehen: 

– Neutorstraße 
– Hauptbahnhof und ZOB  
– Schulen und Freizeiteinrichtungen für Kinder und Ju gendliche, 
– Einrichtungen der sozialen Infrastruktur und  
– Öffentliche Einrichtungen sowie 
– Einzelhandelsstandorte und (am Beginn von) Fußgängerz onen 

Empfehlenswert sind Anlehnbügel, die eine gute Stand-  und Diebstahlsi-
cherheit gewährleisten. Nicht akzeptabel sind Vorderr adhalter, die weder 
ausreichenden Halt noch Diebstahlschutz bieten und dab ei auch Beschädi-
gungen am Fahrrad hervorrufen können. Am Hauptbahnh of ist als zentra-
ler Haltestelle im ÖPNV zudem die Bereitstellung von Fahrradboxen anzu-
streben. Die Nutzung von Fahrradboxen bietet sich ger ade für Fahrten im 
kombinierten Verkehr im Umfeldverbund – Bike&Ride a n. Die Boxen bieten 
optimalen Wetter- und Diebstahlschutz, auch wenn das F ahrrad über einen 
längeren Zeitraum abgestellt wird. Problematisch ist h äufig die Bewirt-
schaftung bzw. Vermietung der Boxen. Idealer Weise ist die Kombination 
mit einer Fahrradstation anzustreben oder der Betrieb  bzw. die Vermietung  
durch Personal nahegelegener Einrichtungen (Fahrkart enverkauf, Kiosk) 
anzustreben. Dadurch ist auch die kurzzeitige Vermiet ung an wechselnde 
Personen möglich.  

Eine besonderes Angebot stellen sogenannte Fahrradstatio nen dar. An 
diesen wird Service rund um das Fahrrad angeboten. Fa hrradstationen 
werden in der Regel eng mit den zentralen Haltestell en (Bahnhof, ZOB, 
Rathausplatz) im ÖPNV verknüpft. Durch diese enge Bin dung werden 
Synergieeffekte der kombinierten Nutzung der Verkeh rsmittel des Um-
weltverbundes genutzt, also Bike&Ride im klassischen Sin ne. Zu den Leis-
tungen einer Fahrradstation gehören 

– Fahrradverleih, 
– Werkstatt (Reparaturen morgens abgeben - abends abhole n) und 
– geschlossene und bewachte Abstellanlage. 

Häufig werden die Stationen von lokalen Fahrradgesch äften, über soziale 
Einrichtungen oder Maßnahmen der Arbeitsbeschaffung (auch kombiniert) 
finanziert und/oder betrieben. Für die Nutzung der Station werden Gebüh-
ren erhoben, die sich je nach Nutzungsdauer in Einzel nutzung, Monats- 
oder Jahresbeiträge staffeln und auch zusätzliche Leist ungen, wie z. B. 
die turnusmäßige Wartung des Rades beinhalten können. Als potentielle 
Standorte in Emden bietet sich der Hauptbahnhof an, der über gute Über-
gangsmöglichkeiten zum ÖPNV verfügt.  
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Die dauerhafte Wirksamkeit des Radverkehrskonzeptes und einer Wegwei-
sung für den Radverkehr setzt voraus, dass die Fortschrei bung der Pla-
nung und die Wartung, Unterhaltung sowie Pflege der A nlagen gewähr-
leistet sind. Die Aufgaben, die zur Erhaltung der not wendigen Qualitäten 
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für ein "Fahrradfreundliches Emden" dazu gehören, sind die regelmäßige 
Kontrolle des Netzes und der Wegweisung, die Pflege und  der Rückschnit-
te der Vegetation sowie Unterhaltungs- bzw. Ersatzmaß nahmen und ein 
ausreichender Winterdienst. 
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Voraussetzung für die Ausschöpfung des Verlagerungspotenz ials ist die 
konsequente und offensive Umsetzung der empfohlenen, v ielfältigen 
Maßnahmen zur Förderung und Verbesserung des Radverke hrs. Bei der 
Betrachtung der Finanzierungsmöglichkeiten zeigen sic h generell 
verschiedene Fördermöglichkeiten, die zu unterteilen  sind in Mittel 
– aus dem Bundesfernstraßenhaushalt, 
– aus den Landeshaushalten, 
– nach dem Bundesfernstraßengesetz (FStrG), 
– nach dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) un d 
– aus Kfz-Stellplatzablösebeiträgen sowie 
– aus Sonder- und Förderprogrammen auf Kreis- oder Land esebene. 

Für die Umsetzung und Unterhaltung der Routen des Rad verkehrskonzep-
tes ist die langfristige und kontinuierliche Bereitstel lung entsprechender 
finanzieller Mittel notwendig. Eine Kostenschätzung f ür die geschilderten, 
umfangreichen Maßnahmen ist im Rahmen der vorliegend en Untersuchung 
nicht zu leisten und auch nicht notwendig. Entspreche nd dem ausgearbei-
teten Handlungskonzept ist dabei ein Maßnahmenkatalog  aufzustellen und 
zu strukturieren. Dabei soll anhand der Aufwendungen vergleichbarer 
Kommunen und Literaturangaben für den möglichen jäh rlichen Finanzbe-
darf eine Vorgabe gemacht werden. 

Der ADFC beziffert die erforderlichen Mittel für ko mmunale Radverkehrs-
maßnahmen mit einem Betrag von Euro 25,- pro Einwoh ner und Jahr. Die-
ser soll aus Zuwendungen von Bund-, Länder- und EU- sow ie durch Ei-
genmittel der Städte und Gemeinden, z. B. auch durc h Kfz-Parkgebühren 
und Kfz-Stellplatzablösebeiträge, aufgebracht werde n. Unter Berücksichti-
gung der aufgezeigten Fördermöglichkeiten ist von ei nem kommunalen Ei-
genanteil von 20 % bis 30 % auszugehen. Für Emden ergi bt sich hieraus 
ein Mittelbedarf von ca. 250.000,- bis 350.000,- Eur o pro Jahr. In Anbet-
racht der dargestellten, umfangreichen Maßnahmen ist hier von einem Fi-
nanzierungszeitraum von 5 bis 10 Jahren auszugehen. Di es entspricht ei-
ner Mittelaufwendung von 5,- bis 7,- Euro pro Jahr. In Städten vergleich-
barer Struktur und Größe lagen die Aufwendungen in einer Spannweite 
von 1,- bis 25,- Euro pro Jahr und Einwohner, wobei unterschiedliche Be-
zugs- und Umsetzungszeiträume vorliegen.

Die erarbeiteten Maßnahmen können unterschieden werd en in Maßnah-
men mit Handlungsbedarf im Rahmen der StVO unter Ein beziehung der 
Unfallauswertungen, flankierende Maßnahmen und Maßna hmen zur allge-
meinen Attraktivierung des Radwegenetzes. Die Maßnahm en sind mit ei-
ner unterschiedlichen Dringlichkeit in den Ausführung en im Text versehen 
worden.  
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Generell sind Maßnahmen im Rahmen von Hauptrouten al s dringlicher ein-
zustufen als Maßnahmen an Nebenrouten. Nicht StVO- ko nforme Bereiche 
sind je nach Konfliktpotenzial zeitlich gestaffelt um zugestalten. Flankie-
rende Maßnahmen wie beispielsweise eine gut ausgearbeit ete Wegwei-
sung und Abstellanlagen sind je nach Bedeutung der Rou te und des 
Standortes auszuarbeiten. Maßnahmen zur Attraktivieru ng des Netzes wie 
Einfärbung von Radfahrstreifens und Beseitigung von Un ebenheiten sind je 
nach Bedeutung der Route und Aufwand einzuplanen. E infärbungen von 
bereits vorhandenen Radfahrstreifen sind beispielsweise k urzfristig zu rea-
lisieren, Ausbesserungen von Radwegen langfristige Maßn ahmen.  

Die sukzessive Umsetzung des gesamten Radverkehrskonzeptes bedarf 
aber auch paralleler Aktivitäten auf politischer und  Verwaltungsebene. Da-
zu gehört die politische Willenserklärung und damit de r Auftrag an die 
Verwaltung zur Umsetzung von Maßnahmen zur Förderung  des Radver-
kehrs. Eine intensive Öffentlichkeitsarbeit mit Aktion stagen und Initiativen 
ist als weitere flankierende Maßnahme einzubeziehen. 

Zur Attraktivierung des Netzes und zur angestrebten Ve rlagerung von 
Fahrten des MIV auf den Radverkehr sind die erarbeite ten Hauptmaßnah-
men innerhalb einer gestaffelten Zeitplanung in den nächsten 7 Jahren zu 
realisieren (s. Bild 45).  

2004 2005 2006 2007 2008 2009
Änderung der Beschilderung 
Einfärbung  
der Knotenpunktbereiche 

mit Zweirichtungsradwegen 
aller übrigen Knotenpunktbereiche 

der Radfahrstreifen  

Ausbesserung  

der Knotenpunktbereiche 
mit hoher Dringlichkeit 
ohne Dringlichkeit 

der Radfahrstreifen  s. Ausführungen im Text 

Ausbesserung und Einfärbung der Radwege 

im Verlauf von Hauptverkehrsstraßen 
mit Benutzungspflicht 
ohne Benutzungspflicht  

im Verlauf untergeordneter Straßen  
Anlage von Schutz-/Radfahrstreifen 

ohne weitere Ausbaumaßnahmen 
mit Ausbaumaßnahmen (z.B. Gehwegumbau)

Abstellanlagen und Wegweisung 
an wichtigen Standorten 
an untergeordneten Standorten 
Offentlichkeitsarbeit 
Weitere Attraktivierung und zusätzl. Ausbau

45: Vorschlag einer Zeitplanung für die Maßnahmen de s Radverkehrs 


